
Stand: 03.05.2025 20:41:42

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/20797

"Europäischen Währungsfonds verhindern"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/20797 vom 21.02.2018

2. Plenarprotokoll Nr. 124 vom 22.02.2018

3. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/21849 des BU vom 19.04.2018

4. Beschluss des Plenums 17/22182 vom 15.05.2018

5. Plenarprotokoll Nr. 132 vom 15.05.2018



 

17. Wahlperiode 21.02.2018 Drucksache 17/20797 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Bernhard Pohl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gott-
stein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leo-
pold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Prof. Dr. Mi-
chael Piazolo, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Europäischen Währungsfonds verhindern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
des- und Europaebene gegen die Einführung eines 
Europäischen Währungsfonds einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Neben den kompetenzrechtlichen Vorbehalten auf 
Europaebene, die der Landtag bereits mit seinem 
Beschluss vom 30.01.2018 gegenüber einem Europä-
ischen Währungsfonds (EWF) im Rahmen der Subsi-
diaritätsprüfung zum Ausdruck gebracht hat 
(Drs. 17/20464), bestehen auch erhebliche verfas-
sungsrechtliche und finanzpolitische Bedenken, die 
eine grundsätzliche Ablehnung eines Europäischen 
Währungsfonds gleich welcher Ausgestaltung not-
wendig machen: 

Die zwingende haushaltsverfassungsrechtliche Rück-
bindung des deutschen Vertreters im Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) an den Bundestag 
würde durch einen EWF entfallen. Immerhin kann der 
Bundestag bisher über das ESMFinG (ESM-Finan-
zierungsgesetz) zumindest mit Einschränkungen sei-
ner haushaltspolitischen Gesamtverantwortung ge-
recht werden. Bei einem unionsrechtlich verfassten 

EWF würden sich diese Regelungen erübrigen. Doch 
gerade der Erhalt der ohnehin schon schwachen Kon-
trollrechte ist zwingend erforderlich, damit die Haf-
tungsrisiken des bayerischen und deutschen Steuer-
zahlers weiterhin einem Parlamentsvorbehalt unter-
stehen. Ansonsten würden die in den EU-Verträgen 
verankerten Koordinierungszuständigkeiten der EU im 
Bereich der Wirtschaftspolitik entscheidend um die 
Gewährung von ggf. sehr hohen Stabilitätshilfen er-
weitert, die unter Umständen einen gesamten Bun-
deshaushalt übersteigen können. Das vorgesehene 
Aufgabenspektrum ginge damit – wie schon im Rah-
men der geäußerten Subsidiaritätsbedenken des 
Landtags – nicht nur weit über den Zuständigkeitsbe-
reich der EU hinaus, sondern würde auch zu einer 
verfassungsrechtlich und politisch abzulehnenden 
Entwicklung führen, wenn mit dem geplanten Volu-
men i. H. v. 700 Mrd. Euro ein faktisch gigantischer 
Schattenhaushalt geschaffen wird, der den jährlichen 
EU-Haushalt i. H. v. rund 150 Mrd. Euro dramatisch 
übersteigt. Dadurch würde neben den Programmen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Euro-Stabili-
sierung ein zusätzliches Instrumentarium geschaffen, 
das den nationalen Parlamenten nunmehr jegliche 
verbliebene Kontrolle entzieht.  

Dabei bleibt zu befürchten, dass ein EWF der finanz-
politischen Disziplin krisengeschüttelter Länder EU-
Mitgliedstaaten abträglich sein wird. Damals haben 
sich die EU-Staaten bewusst dazu entschlossen, bei 
der „Griechenlandrettung“ den Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) mit an Bord zu holen, da er im Ge-
genzug für die Hilfen konkrete Reformen verlangt und 
regelmäßig prüft, ob die Vorgaben tatsächlich einge-
halten werden. Mit einem EWF anstelle des IWF wä-
ren Reformen deutlich schwerer durchsetzbar, wenn 
in der Praxis politische Gefälligkeiten und Großzügig-
keit vor finanzpolitische Vernunft gestellt werden. 
Dasselbe Szenario wie bei der praktischen Anwen-
dung der EU-Konvergenzkriterien ist zu erwarten: Ein 
weitgehend geduldeter Bruch dieser Verschuldungs-
grenzen ist in der EU bis heute nicht die Ausnahme, 
sondern der Regelfall. 

 

 



Der Abstimmung liegt der Initiativgesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 17/17576 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Ich er-
öffne die Abstimmung. Fünf Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 16.54 bis 
16.59 Uhr)

Ich schließe die Abstimmung und bitte Sie, die Plätze 
einzunehmen. Jetzt folgt eine weitere, nicht namentli-
che Abstimmung, dann eine weitere namentliche Ab-
stimmung. Deswegen bitte ich, die Plätze einzuneh-
men. –

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte, die Plätze für die Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag von vorhin einzunehmen. – Ich würde 
gerne eine Abstimmung durchführen und bitte Sie, die 
Plätze einzunehmen. – 

Wir kommen zurück zu den beiden Dringlichkeitsan-
trägen zum Thema Binnengrenzkontrollen. Ich begin-
ne mit der nicht namentlichen Abstimmung zum An-
trag auf Drucksache 17/20839; das ist der Antrag der 
FREIEN WÄHLER. Wer diesem Antrag seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die Fraktion FREIE WÄHLER. Gegenstimmen, 
bitte. – CSU-Fraktion, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt’s Ent-
haltungen? – Keine. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Jetzt kommen wir zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion auf Druck-
sache 17/20792. Ich eröffne die Abstimmung. Sind 
Sie mit drei Minuten einverstanden? – Danke. – Noch 
15 Sekunden.

(Namentliche Abstimmung von 17.01 bis 
17.04 Uhr)

Meine Damen und Herren, ich schließe die Abstim-
mung. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Das Er-
gebnis wird wie immer draußen ermittelt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20793 bis 17/20798 sowie die Dringlichkeits-
anträge auf den Drucksachen 17/20840 und 17/20841 
werden in die zuständigen federführenden Ausschüs-
se verwiesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie vorhin schon 
vereinbart, rufe ich jetzt noch 
Tagesordnungspunkt 11 auf; zu mehr werden wir 
heute nicht mehr kommen:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hubert 
Aiwanger, Florian Streibl, Prof. Dr. Michael Piazolo 
u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
zur Änderung des Bayerischen 
Hochschulgesetzes und des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes (Drs. 17/18399) 
- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der 
Fraktionen beträgt nach der Vereinbarung im Ältes-
tenrat 24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung 
orientiert sich an der Redezeit der stärksten Fraktion. 
Die Verteilung darf ich als bekannt voraussetzen. Ers-
ter Redner ist Herr Kollege Prof. Dr. Piazolo. Bitte 
schön.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): (Vom 
Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
beschäftigen uns, mal wieder, mit den Lehrbeauftrag-
ten an den Hochschulen. Es ist auch gut, dass wir uns 
damit beschäftigen; denn die Situation der Lehr-
beauftragten an den bayerischen Hochschulen ist 
schlecht. Das muss man ganz deutlich sagen, und 
zwar in Richtung der Staatsregierung. – Die Staatsre-
gierung ist nicht mehr da. Die gesamte Staatsregie-
rung ist nicht mehr da. Das ist interessant. Die ge-
samte Staatsregierung interessiert sich nicht für die 
Lehrbeauftragten in Bayern. – Ah, jetzt kommt immer-
hin der zuständige Staatssekretär. Und jetzt kämpft 
sich auch der Minister durch die Reihen. Schön, dass 
Sie da sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Die Anzahl der Lehrbeauftragten hat in letzter Zeit um 
82 % zugenommen. In einzelnen Fächern werden 
über 50 % der Lehre von Lehrbeauftragten bestritten. 
Es ist gut, Herr Spaenle, dass Sie da sind, denn 
würde man so etwas in dem anderen Bereich, für den 
Sie zuständig sind, vorfinden, nämlich an den Schu-
len, dann frage ich: Wie würden wir reagieren, wenn 
mehr als 50 % des Unterrichts an den Schulen von 
Lehrern erteilt würde, die keine festen Verträge 
haben, die keine soziale Absicherung haben? – Ich 
glaube, der Aufschrei in der Republik wäre riesig 
groß. In den Hochschulen nimmt man das aber hin. 
Man nimmt hin, dass teilweise 50 % der Lehre von so-
genannten Beauftragten erteilt werden, die Semester 
für Semester neue Verträge bekommen, die keine so-
ziale Absicherung haben, die mit sehr geringen Geh-
ältern abgespeist werden und die überhaupt nicht in 
den Hochschulen mitbestimmen können. Das ist, das 
sage ich jetzt einmal ganz deutlich, eine Schande. Es 
ist eine Schande für einen Staat, wenn er so mit den-
jenigen umgeht, die junge Menschen unterrichten.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Bernhard Pohl u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/20797 

Europäischen Währungsfonds verhindern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Gabi Schmidt 
Mitberichterstatter: Walter Taubeneder 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt 
und Finanzfragen hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 72. Sitzung am 13. März 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den 
Dringlichkeitsantrag in seiner 193. Sitzung am 19. April 2018 
mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Bernhard Pohl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer,  
Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim 
Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, 
Peter Meyer, Prof. Dr. Michael Piazolo, Gabi Schmidt, Dr. Karl 
Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Drs. 17/20797, 17/21849 

Europäischen Währungsfonds verhindern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 6)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 6)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 

SPD, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Ge

genstimmen? – Keine Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? – Keine Stimmenthaltung

en. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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